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GA 2416/2025 
 

GZ 14 E 1646 / 25 s-... 
Bezirksgericht Seekirchen am Wallersee 

 
Exekutionssache: 
Betreibende Partei: Konzeptmühle GmbH, Linzer Straße 26, 4701 Bad Schallerbach 
 
Liegenschaft EZ 375, Grundbuch 56318 Straßwalchen Land, Bezirksgericht Seekirchen am 
Wallersee; Gst. Nrn. 3225/2 und 3225/3; 
teilsaniertes, dennoch stark instandsetzungsbedürftiges, Austragshaus in 5204 Straßwal-
chen, Roidwalchen 29; 
 

G U T A C H T E N  
 

zur Ermittlung des  
 

V E R K E H R S W E R T E S  
 

 

Der Verkehrswert der Liegenschaft EZ 375, Grundbuch 56318 Straßwalchen Land, Bezirksge-
richt Seekirchen am Wallersee, Gst. Nrn. 3225/2 und 3225/3; 
teilsaniertes, jedoch stark sanierungsbedürftiges Austragshaus in 5204 Straßwalchen, 
Roidwalchen 29, beträgt zum Bewertungsstichtag gerundet 
 

€ 462.000,00  
(in Worten: Euro vierhundertzweiundsechzigtausend) 
 

Der Wert des Zubehörs (Kachelofen im Erdgeschoss Wohnzimmer, sowie Kachelofen im Ober-
geschoss Schlafzimmer) beträgt zum Bewertungsstichtag pauschal geschätzt 
 

€ 1.800,00  
(in Worten: Euro eintausendachthundert) 
Die Funktionstüchtigkeit der Kachelöfen wurde anlässlich der Befundaufnahme nicht überprüft. 
In diesem Betrag ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 

Ing. Andrea frühauf, msc 
KommR Christian Schnellinger 

 
Allgemein beeidete und gerichtlich 

zertifizierte Sachverständige 
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1 Auftraggeber 
Bezirksgericht Seekirchen am Wallersee mit Beschluss Anordnung der Schät-
zung vom 16.07.2025, GZ: 14 E 1646/25s-6 sowie Beschluss neuerlicher Schät-
zungstermin mit Schlosser vom 09.09.2025, GZ: 14 E 1646/25s-13. 

2 Bewertungsstichtag  
21.10.2025 (Tag der Befundaufnahme) 

3 Zweck des Gutachtens 
Ermittlung des Verkehrswertes der schätzungsgegenständlichen Miteigen-
tumsanteile im Exekutionsverfahren nach den Bestimmungen des § 2 (2) LBG, 
welcher normiert: 
 
Der Verkehrswert ist jener Preis, der bei Veräußerung einer Sache  
üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für Sie erzielt werden kann. 
 
Vorbemerkung: 
Gemäß Auskunft des Bauamtes der Gemeinde Straßwalchen sowie bestätigt 
durch die Grundverkehrskommission (Herr Florian Mackinger, MSc) handelt es 
sich beim gegenständlichen Objekt nach wie vor um ein Austragshaus. Die ge-
genständliche Bewertung ist daher unter Heranziehung der Bestimmungen des 
§ 6 S.GVG vorzunehmen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass im Zusam-
menhang mit einer Zwangsversteigerung die Befugnisse und rechtlichen Rah-
menbedingungen gemäß § 36 GVG maßgeblich und entsprechend zu berück-
sichtigen sind. 

4 Grundlagen und Unterlagen der Gutachtenserstellung 
 Besichtigung der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft durch die Sach-

verständige am 21.10.2025 in Anwesenheit von Herrn Rosenlechner (Ge-
richtsvollzieher), Herrn Klappbacher (Schlüsseldienst), der verpflichteten 
Partei sowie Kommerzialrat Christian Schnellinger (Kanzleipartner). 
Beginn: 14:00 Uhr, Ende: 15:00 Uhr 

 Grundbuchauszug EZ 375 Grundbuch 56318 Straßwalchen Land, abgefragt 
am 17.07.2025 in der Kanzlei Schnellinger 

 GIS online Orthofoto, geografisches Informationssystem SAGIS, Maßstab 
1:1.000, vom 21.07.2025 

 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan, geografisches Informationssystem 
SAGIS, Maßstab 1:1.000, vom 21.07.2025 

 Ausdruck aus dem Biotopkataster, Land Salzburg, geografisches Informati-
onssystem SAGIS, Maßstab 1:5000 vom 21.07.2025 

 Ausdruck aus dem Kataster Hochwasserzonen der Bundeswasserbauverwal-
tung, geografisches Informationssystem SAGIS, Maßstab 1:5.000, vom 
21.07.2025 

 Ausdruck aus dem Kataster Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenver-
bauung, geografisches Informationssystem SAGIS, Maßstab 1:5.000, vom 
21.07.2025 
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 Auszug aus dem HORA-Pass Hochwasserrisikozonierung, Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Was-
serwirtschaft vom 21.07.2025  

 Auszug aus der Lärmkarte Straßenverkehr (Tag & Nacht), geografisches In-
formationssystem SAGIS, vom 21.07.2025 

 Erhebungen bei der Baubehörde, Gemeinde Straßwalchen, am 14.08.2025, 
betreffend:  
o Flächenwidmung, fiktive Bebauung, infrastrukturelle Aufschließung 

 Übersichtsplan Leitungsführung Netz OÖGmbH vom 25.07.2025, 
Maßstab 1:500 

 Auszug aus dem Altlastenprotal, Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft, Klima und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft vom 
25.07.2025  

 Einsichtnahme in die Urkundensammlung der BG Seekirchen am Wallersee: 
o TZ 43/1978 (CLNR. 3a) Dienstbarkeitsvertrag vom 16.12.1977 abge-

schlossen zwischen der Oberösterreichischen Kraftwerke AG einerseits, 
sowie Herrn Anton Plainer und Frau Friederike Plainer als gemeinsame 
Grundeigentümer andererseits 

o TZ 389/2001 (CLNR. 3a) Anmeldebogen GZ A-42/01 Vermessungsamt 
Salzburg vom 15.02.2001  

o TZ 406/2006 (A2-LNR. 7a) Erste Ausfertigung Übergabsvertrag vom 
14.06.2005 abgeschlossen zwischen Herrn Anton Plainer und Frau Frie-
derike Plainer als gemeinsame Übergeber einerseits, sowie der verpflich-
teten Partei und Fau Barbara Plainer als gemeinsame Übernehmer ande-
rerseits 

o TZ 2900/2015 (BLNR. 3a) Übergabsvertrag vom 22.07.2015 abgeschlos-
sen zwischen Frau Friederike Plainer als Übergeberin einerseits, sowie 
der verpflichteten Partei als Übernehmer andererseits 

 Einsichtnahme in den Bauakt der Gemeinde Straßwalchen: 
o Stellungnahme vom 08.09.1976, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 610-

1/1976, Stellungnahme der Gemeinde zur Erteilung der Ausnahmebewil-
ligung zur Schaffung eines Bauplatzes sowie zur Errichtung eines Wohn-
hauses 

o Ansuchen vom 25.10.1976, Bauansuchen, Erbauung eines Wohnhauses 
o Bescheid vom 14.12.1976, Amt der Salzburger Landesregierung, Zahl 

610-1/1976, Aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Errichtung eines 
Austraghauses 

o Bescheid vom 27.12.1976, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 610-1/1976, 
Ausnahmebewilligung vom Bauverbot in der Grünzone nach § 19 (1) ROG 
zur Errichtung eines Austraghauses 

o Verhandlungsschrift vom 10.02.1977, BH Salzburg-Umgebung, Zahl 
II/12135/1-76, Ansuchen um Erteilung der Bauplatzerklärung für eine 
Teilfläche aus den Grundstücken 270/1, 271/2, 265/2, zur Errichtung ei-
nes Austraghauses mit Garage 

o Verhandlungsschrift vom 10.02.1977, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-
9/1977, Ansuchen um baupolizeiliche Bewilligung zur Errichtung eines 
Wohnhauses 
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o Bescheid vom 01.04.1977, BH Salzburg-Umgebung, Zahl II/12135/2-76, 
Bauplatzgenehmigung, Bauplatz im Ausmaß von 750 m² zur Errichtung 
eines Austraghauses und einer PKW-Garage 

o Bescheid vom 19.04.1977, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-9/1977, 
baupolizeiliche Bewilligung zur Errichtung eines Ausgedingewohnhauses 

o Anzeige vom 21.06.1982, Vollendungsanzeige gem. der Baubewilligung 
vom 19.04.1977 

o Verhandlungsschrift vom 22.05.1985, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-
9/1985, Ansuchen um baupolizeiliche Überprüfung des Objektes Roidwal-
chen 29; Teilkollaudierung der Garage, des Keller- sowie Erdgeschosses 

o Bescheid vom 28.05.1985, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-9/1985, 
Teilkollaudierung der Garage, des Keller- sowie Erdgeschosses beim Ob-
jekt Roidwalchen 29 

o Befund vom 05.08.1992, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-9/1992, Be-
fund und Gutachten des bautechnischen Amtssachverständigen bzgl. des 
Einbaus einer Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung 

o Bescheid vom 06.08.1992, Gemeinde Straßwalchen, Zahl 131-9/1992, 
baupolizeiliche Bewilligung zur Errichtung einer Solaranlage zur Warm-
wasseraufbereitung 

o Anzeige vom 11.12.2001, Vollendungsanzeige a) Ausgedingewohnhaus 
b) Solaranlage 

o Bescheid vom 22.01.2003, BH Salzburg-Umgebung, Zahl 30303/201-
5797/3-2003, Errichtung einer Abwasserreinigungsanlage auf GN 3177 
und 3169, wasserrechtliche Bewilligung für die Abwassergenossenschaft 
Roidwalchen für die bestehenden Objekte in Roidwalchen, unter ande-
rem für gegenständliches Grundstück 3225/2 

o Bescheid vom 11.07.2023, BH Salzburg-Umgebung, Zahl 30303-
201/7396/12-2023, Errichtung einer Abwasseranlage auf GN 3225/1, GN 
3225/2 und GN 3225/5, wasserrechtliche Bewilligung 

o Der Baubewilligung zugrunde liegende Geschossplanausschnitte 
 Bodenrichtpreise gemäß 113. Verordnung, Salzburger Grundverkehrsverord-

nung-Bodenrichtpreise 2024 bis 2026 vom 29.12.2023 
 Erhebungen von Neuherstellungskosten für Massivbauten durch die Mitglie-

der der Vereinigung der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen für Salzburg und Oberösterreich im Frühjahr 2025 

 Langjährige Erfahrung der Kanzlei Schnellinger auf dem Gebiet der Vermitt-
lung des Verkaufes/Kaufes von Liegenschaften in Stadt und Land Salzburg 

 Fachliteratur: 
 Johannes Stabentheiner: „Das Liegenschaftsbewertungsgesetz“, 

Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH,  
Sonderausgabe Nr. 78  

 Heimo Kranewitter: „Liegenschaftsbewertung“, Manz´sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH, 7. überarbeitete Auflage, Wien 2017 

 Ross- Brachmann- Holzner: „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und 
des Verkehrswertes von Grundstücken“, Theodor Oppermann Verlag  
Hannover, 28. Auflage 

 Rössler/Langer/Simon: "Schätzung und Ermittlung von  
Grundstückswerten", Luchterhand Verlag, 8. Auflage 



I n g .  A n d r e a  F r ü h a u f ,  M S c .  allg. beeid. u. gerichtlich zertif. Sachverständige Seite 6 von 39 

 

__________________________________________________________________________________ 
Gutachten 2416/2025 

Kleiber/ Fischer/ Schroter: „Verkehrswertermittlung von Grundstücken“, 
Bundesanzeiger Verlag, 6. Auflage, Köln 2010 

 Theo Gerardy/ Rainer Möckel, „Praxis der Grundstücksbewertung“,  
Verlag Moderne Industrie, 2. Auflage 

 Wolfgang Naegeli/Heinz Wenger: “Handbuch des Liegenschaften-  
schätzers”, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, 4. Auflage 

 Wilfried Mannek: „Profi- Handbuch Wertermittlung von Immobilien“,  
Walhalla Verlag  

 Sven Bienert/ Margret Funk (Herausgeber): „Immobilienbewertung  
Österreich“, Edition ÖVI, Immobilienakademie, Wien 2014 

 Krammer/ Schiller/ Schmidt/ Tanczos: „Sachverständige und ihre Gutach-
ten“, Handbuch für die Praxis, Manz´sche Verlags- und Universitätsbuch-
handlung Wien 2012 

 Heimo Kranewitter (Hrsg.): „Österreichische Zeitschrift für Liegenschafts-
bewertung“, Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH,  
diverse Hefte bis 03/2025 

 Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen Österreichs (Herausgeber): „Sachverständige“ alle Ausgaben 

 Fachverband der Österreichischen Immobilien- und Vermögenstreuhänder 
(Herausgeber: Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhän-
der): „Österreichische Immobilien Zeitung“ (ÖIZ), alle Ausgaben 

 Bernhard Engelbrecht, „Grundsätze und Technik ordnungsgemäßer Immo-
bilienbewertung“, Physiker Verlag  

 
 
Vollständigkeitserklärung/Haftungsausschluss: 
Die von der Sachverständigen beigeschafften Unterlagen sind unter dem Punkt „Grundlagen und Unter-
lagen“ aufgelistet. Allfällige durch den Auftraggeber an die Sachverständige übergebenen Unterlagen 
sind ebenfalls unter dem Punkt „Grundlagen und Unterlagen“ aufgelistet. 
 
Weitere Unterlagen lagen der Sachverständigen zum Zeitpunkt der Gutachtenserstattung nicht vor und 
konnten damit bei der Wertermittlung keine Berücksichtigung finden. Sollten nach Erstellung des Gut-
achtens weitere, wertrelevante Sachverhalte bekannt werden, ist der Verkehrswert des Bewertungsge-
genstandes unter Umständen entsprechend neu zu bestimmen. Die Erhebung der Grundlagen und Un-
terlagen wurde am 12.01.2026 abgeschlossen. 
 
Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. Es besteht Urheberschutz. Beim 
gegenständlichen Wertermittlungsgutachten handelt es sich darüber hinaus ausschließlich um ein Gut-
achten für den unter Pkt. 3 „Zweck des Gutachtens“ angeführten Verwendungszweck. Haftungen der 
Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. 
 
BILD-, TON UND VIDEOAUFZEICHNUNGEN – DSG 
Anlässlich der Befundaufnahme wurden Bild- und Tonaufnahmen zu Dokumentationszwecken ange-
fertigt. Die bei der Befundaufnahme anwesenden Personen wurden über die diesbezüglichen Bestim-
mungen des Datenschutzgesetzes informiert und haben dieser Dokumentation zugestimmt. 
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Aufgrund der vorgenannten Grundlagen und Unterlagen erstellt die Sachverständige 
den nachstehenden 

5 Befund 
Grundbuchsdaten 
 
GB 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
GRUNDBUCH 
Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 56318 Straßwalchen Land                     EINLAGEZAHL   375 
BEZIRKSGERICHT Seekirchen am Wallersee 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 4082/2025 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
  3225/2   G GST-Fläche        *      985 
             Bauf.(10)                219 
             Landw(10)                222 
             Gärten(10)               192 
             Sonst(50)                352  Roidwalchen 29 
  3225/3   G Landw(10)         *      693 
   GESAMTFLÄCHE                      1678 
Legende: 
G: Grundstück im Grenzkataster 
*: Fläche rechnerisch ermittelt 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden) 
Sonst(50): Sonstige (Betriebsflächen) 
************************************* A2 ************************************** 
   7  a 406/2006 2171/2018 RECHT der Wassernutzung an Gst 3225/1 3225/5 
          für Gste 3225/2 3225/3 
************************************* B *************************************** 
   3 ANTEIL: 1/1 
     Anton Plainer 
     GEB: 1965-04-04 ADR: Roidwalchen 19, Straßwalchen   5204 
      a 2900/2015 Einantwortungsbeschluss 2015-08-12, Übergabsvertrag 
          2015-07-22 Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
   3  a 43/1978 3124/1992 389/2001 
          DIENSTBARKEIT der elektrischen Hochspannungsleitungen auf 
          Gst 3225/2 3225/3 gem Pkt II-IV Dienstbarkeitsvertrag 
          1977-12-16 für Oberösterreichische Kraftwerke 
          Aktiengesellschaft 
   6  a 1667/2024 Pfandurkunde 2024-03-12 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 100.000,-- 
          für 
          Raiffeisenbank Straßwalchen eGen (FN 67421z) 
      b 1667/2024 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land C-LNR 6 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land C-LNR 13 
   7  a 5759/2024 Pfandurkunde 2024-09-26 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 120.000,-- 
          für 
          Raiffeisenbank Straßwalchen eGen (FN 67421z) 
      b 5759/2024 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land C-LNR 7 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land C-LNR 14 
   8  b 7564/2024 IM RANG 6972/2024 Beschluss 2024-12-27 
          PFANDRECHT                                     vollstr. EUR 12.170,80 
          (darin enthaltene Nebenforderung EUR 40,--), 
          13,08 % Z ab 2024-07-07 bis 2024-11-22 und Zinsen von 9,2 % 
          über dem jeweiligen Basiszinssatz ab 23.11.2024, 
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          Kosten des Titelverfahrens EUR 1.301,04 samt 
          4 % Z ab 2024-09-10, 
          Kosten der Exekutionsbewilligung EUR 730,54 
          Antragskosten EUR 559,40 für 
          Hutterer Bau GmbH (FN 269768v) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 3239/24d) 
   9  a 561/2025 Beschluss 2025-02-10 
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 17.280,-- 
          Kosten EUR 1.429,92 samt 4 % Z ab 2024-11-05, 
          Kosten aus früheren Exekutionen: 
          BG Seekirchen a.W., 14 E 3517/24m, EUR 845,42 
          BG Seekirchen a.W., 14 E 3517/24m, EUR 35,-- 
          Antragskosten EUR 1.086,92 für 
          Raiffeisen Immobilien Treuhand Kitzbüheler Alpen GmbH 
          (FN 335489t) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 230/25f) 
      b 561/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 9 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 17 
  10  a 1058/2025 Exekutionsantrag 2025-02-07, Exekutionsbewilligung 
          2025-02-25 
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 32.040,-- 
          4 % Z aus EUR 32.040,-- ab 2024-10-17, 
          Kosten EUR 1.902,48 samt 4 % Z ab 2024-11-22, 
          Antragskosten EUR 1.746,98 für 
          Konzeptmühle GmbH (FN 529175z) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 486/25b) 
      b 1058/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 10 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 18 
  11  a 1575/2025 Bewilligungsbeschluss, Exekutionsantrag 2025-03-04 
          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 5.838,82 
          4 % Z aus EUR 5.134,70 ab 2024-09-28, 
          4 % Z aus EUR   704,12 ab 2024-10-17, 
          Kosten EUR 684,73 samt 4 % Z ab 2024-12-10, 
          Antragskosten EUR 593,91 für 
          Roman Rabl 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 683/25y) 
      b 1575/2025 Abweisung des Kostenmehrbehrens 
      c 1575/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 11 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 19 
  12  a 1994/2025 GB - Antrag 2025-03-21, Beschluss 2025-04-02 
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 30.381,83 
          4 % Z aus EUR 30.381,83 ab 2024-10-13, 
          Kosten EUR 1.816,56 samt 4 % Z ab 2025-01-30, 
          Antragskosten EUR 1.646,43 für 
          Josef Mayer GmbH (FN 503654v) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 895/25z) 
      b 1994/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 12 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 20 
  13  a 2547/2025 Beschluss 2025-04-14, GB Antrag 2025-04-10 
          PFANDRECHT                                         vollstr EUR 874,44 
          13,08 % Z aus EUR 874,44 ab 2024-12-02 bis 2024-12-31, 
          11,73 % Z aus EUR 874,44 ab 2025-01-01, 
          Kosten EUR 304,27 samt 4 % Z ab 2025-02-10, 
          Antragskosten EUR 341,17 für 
          ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (FN 101528g) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 1012/25f) 
      b 2547/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 375 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 13 
          EZ 725 KG 56318 Straßwalchen Land - C-LNR 21 
  14  a 4082/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr. EUR 32.040,00 
          samt 4 % Z seit 17.10.2024 
          Kosten des Titelverfahrens EUR 1.902,48 
          samt 4 % Z seit 22.11.2024 
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          Kosten früherer Exekutionsverfahren 
          a) BG Seekirchen a.W. (14 E 486/25b-2) EUR 1.746,98 
          b) BG Seekirchen a.W. (14 E 486/25b-14) EUR 25,00 
          Antragskosten EUR 1.376,48 
          für Konzeptmühle GmbH (FN 529175z) 
          (BG Seekirchen a.W., 14 E 486/25b) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
 Vor dem 01.03.2023 war diese Einlage im Bezirksgericht Neumarkt bei Salzburg. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 17.07.2025 14:13:38 
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Lage 
 
Die schätzungsgegenständliche Liegenschaft, ein ursprünglich Ende der 70er Jahre 
bzw. Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts errichtetes Austragswohnhaus, 
nunmehr teilrevitalisiert, wenngleich stark instandsetzungsbedürftig, mit zwei Wohn-
geschossen, voller Unterkellerung und einer zu Wohnzwecken im Rohbau umgebauten 
Doppelgarage befindet sich westlich des Ortskerns von Straßwalchen, östlich des Orts-
kerns von Roidwalchen und westlich auf Höhe der Abstellflächen Autotransport Lager-
max südlich von Hainbach, ausgenommen dem westseitig angrenzenden ehemaligen 
Bauernhof betreffend, in Alleinlage gelegen. 
 
Sowohl Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfes als auch Haltestellen öffentli-
cher Verkehrsmittel befinden sich nicht in zumutbarer Fußgehentfernung. 
 
Das Zentrum der historischen Altstadt Salzburg befindet sich in einer Entfernung von 
ca. 24.500 m Luftlinie südwestlich der schätzungsgegenständlichen Liegenschaft gele-
gen. Der Autobahnanschluss Salzburg-Eugendorf der A1 Westautobahn ist in einer 
Entfernung von ca. 16.000 m Luftlinie südwestlich gelegen. 
 
Zur genaueren Lage siehe auch nachstehenden Ortsplanausschnitt: 
 

 
Quelle: Google maps 
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Ansicht aus Richtung Süden: 
 

 
Quelle: Google maps 

 
 
Aufschließung und Anschlüsse 
 
Die Zufahrt zur schätzungsgegenständlichen Liegenschaft erfolgt über die Straße 
Roidwalchen, die im Eigentum der Marktgemeinde Straßwalchen gelegen ist und somit 
über eine öffentliche Straße. Die weitere Zufahrt bzw. der weitere Zugang erfolgt so-
dann über Eigengrund. 
 
Anschlüsse an das öffentliche Versorgungsnetz mit elektrischem Strom und Fernwärme 
sind augenscheinlich sowie dem Leitungsplan der Oberösterreich Netz GmbH folgend 
vorhanden. Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch einen eigenen Brunnen, welcher 
nördlich der schätzungsgegenständlichen Parzelle auf Gst. Nr. 3225/1 zu liegen 
kommt. 
Die Abwasserbeseitigung erfolgt grundsätzlich durch die Abwassergenossenschaft 
Roidwalchen. Im schätzungsgegenständlichen Fall wurde im Rahmen eines geplanten 
Umbaus zu mehreren Einheiten um die Genehmigung für eine private Abwasseranlage 
bei der Baubehörde angefragt. Ein diesbezüglicher Bewilligungsbescheid liegt vor. Die 
Abwasserbeseitigung durch die Abwassergenossenschaft Roidwalchen ist bei mehre-
ren Einheiten aufgrund des Volumens nicht möglich. Darüber hinaus konnte anlässlich 
der Befundaufnahme von der verpflichteten Partei kein Untersuchungsbericht über die 
aktuelle Wasserqualität aus der Wasserentnahme des nordseitigen, auf Fremdparzelle 
Gst. Nr. 3225/1 befindlichen, Brunnens vorgelegt werden. Das diesbezügliche Recht 
der Wassernutzung ist im Übrigen unter A2 LNR. 7a des Gutsbestandes ersichtlich 
gemacht. 
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Auf den nachstehend eingefügten Ausschnitt aus dem Übersichtsplan der Öberöster-
reich Netz GmbH wird an dieser Stelle verwiesen: 
 

 
Quelle: Oberösterreich Netz GmbH 
 
 
Größe, Nutzung, Grundstückswidmung 
 
Die in bücherlich wirtschaftlicher Einheit des Grundbuches 56318 Straßwalchen Land, 
EZ 375, vorgetragene Grundstücksparzellen 3225/2 und 3225/3 haben ein grundbü-
cherlich ersichtlich gemachtes Gesamtausmaß von 1.678 m². 
 
Die Grundstücksparzelle 3225/2 ist mit später zu beschreibendem Wohngebäude samt 
einer Doppelgarage bebaut. Sie ist rechteckig konfiguriert, eben und grenzt mit ihrer 
Südseite an den Verlauf der Straße Roidwalchen an. In gleicher Parzellenbreite, von 
Süd nach Nord verlaufend, grenzt östlich die Grundstücksparzelle 3225/3 an. Sie ist in 
der Natur als Wiesenfläche ausgebildet, eben und nicht eingefriedet. Die Grund-
stücksparzelle 3225/2 weist ein bücherlich ersichtlich gemachtes Gesamtausmaß von 
985 m² auf, die unbebaute Grundstückparzelle 3225/3 von 693/m². 
 
Beide Grundstücksparzellen tragen die Flächenwidmung Grünland. 
 
Darüber hinaus wurde die Grundstücksparzelle 3225/2 (bebaute Parzelle) mit Bescheid 
vom 10.02.1977 bauplatzerklärt. Der Bauplatz umfasst ein Ausmaß von 750 m². An 
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Bebauungsbedingungen wurde zu diesem Zeitpunkt eine GFZ (Geschossflächenzahl) 
von 0,4 festgelegt, mit der möglichen Errichtung eines Gebäudes mit einer Firsthöhe 
von max. 9,50 m und mind. 7,00 m sowie einer Traufenhöhe von max. 6,00 m bzw. 
mind. 2,30 m. Eine offene Bauweise wurde gefordert. Die Baufluchtlinie wurde mit 
8,00 m von der Straßenachse festgesetzt. 
 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass beide Grundstücksparzellen jüngeren Datums 
vermessen sind (*Anmerkung) und auch in den Grenzkataster eingetragen wurden, 
sodass der Verlauf der Grundstücksgrenzen einerseits, als auch das grundbücherlich 
ersichtlich gemachte Flächenausmaß andererseits unstrittig sein dürften. 
 
 
Auf den nachstehenden Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde 
Straßwalchen wird an dieser Stelle verwiesen: 
 

  
Quelle: Land Salzburg, Sagis System 
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Altlastenportal 
 

 
Quelle: Umweltbundesamt 

 
 
Schätzungsgegenständliche Grundstücksparzellen scheinen nicht als belastete Stand-
orte im Altlastenkataster auf. 
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Biotopkataster 
 

  
Quelle: Land Salzburg 

 
 
Die bewertungsgegenständlichen Grundstücksparzellen sind nicht als geschützte Bio-
topzone gemäß Salzburger Naturschutzgesetz 1999 idgF ausgewiesen. Darauf hinzu-
weisen ist, dass sich gemäß Biotopkataster als geschützte Zone ausgewiesene Flächen 
kurzfristig vergrößern bzw. verkleinern und verändern können. Die Feststellungen sind 
somit ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erhebungen bezogen. 
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Gefahrenzone der Bundeswasserbauverwaltung (Hochwasser) 
 

  
Quelle: Land Salzburg 

 
 
Darauf hinzuweisen ist, dass die schätzungsgegenständlichen Grundstücksparzellen 
nach den Feststellungen der Bundeswasserbauverwaltung in keinem Gefahrenbereich 
eines Hochwasserereignis gelegen ist. Veränderungen der als Gefahrenbereiche aus-
gewiesenen Flächen sind jederzeit möglich. Die Feststellungen sind somit ausschließ-
lich auf den Stichtag der Bewertung bezogen. 
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Gefahrenzone der Wildbach- und Lawinenverbauung 
 

  
Quelle: Land Salzburg 

 
 
Darauf hinzuweisen ist, dass die schätzungsgegenständlichen Grundstücksparzellen 
gemäß den Feststellungen der Wildbach- und Lawinenverbauung in keiner Gefahren-
zone gelegen sind. Veränderungen der von der gelben und roten Zone allfällig ausge-
wiesenen Flächen sind jederzeit möglich. Die Feststellungen sind somit ausschließlich 
auf den Zeitpunkt der Befundaufnahme bezogen. 
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HORA – Kataster (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria) 
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Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima und Umweltschutz Regionen und 
Wasserwirtschaft 

 
 
Es liegen keine Daten vor, dass die schätzungsgegenständlichen Grundstücksparzellen 
dem durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Was-
serwirtschaft veröffentlichten eHORA-Kataster für die Hochwasserrisikozonierung fol-
gend in einem entsprechenden Gefährdungsbereich gelegen sind. Die Feststellungen 
sind ausschließlich auf den Stichtag der Bewertung bezogen. 
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Lärmkarte Straßenverkehr (Tag und Nacht) 
 

 
Quelle: Land Salzburg 

 
 
Festzuhalten ist, dass die schätzungsgegenständlichen Grundstücksparzellen der durch 
das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie veröffentlichten Lärmkarte folgend in keinem Einflussbereich von 
Lärmemissionen über 55 dB tagsüber bzw. 45 dB nachts gelegen sind. 
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Befundaufnahme/ Beschreibung  
 
Bei schätzungsgegenständlicher Liegenschaft handelt es sich um ein Einfamilien-
haus, unmittelbar nördlich angrenzend an die Straße Roidwalchen gelegen. Das ur-
sprünglich in den 70er Jahren errichtete und als Austragshaus bewilligte Gebäude 
wurde augenscheinlich zwischenzeitlich teilweise renoviert. 
 
Die Befundaufnahme beginnt im Inneren: 
 
Über den Windfang gelangt man geradeaus in die ehemalige 
Garage Diese präsentiert sich im Rohbauzustand und sollte zur 

Wohnnutzung umgebaut werden. Bodenbelag Estrich; 
Wände grob verputzt und geweißt; es sind keine Lichttas-
ter und Steckdosen installiert; Fensterkonstruktionen 
Kunststoff mit Dreifachverglasung, jedoch ohne Be-
schläge; innenliegende Jalousien. 
Von hier aus gelangt man über eine Türe in Kunststoffkon-
struktion mit dreifacher Isolierverglasung auf eine über-
dachte 

Terrasse welche jedoch nicht baubewilligt wurde. Bodenbelag Est-
rich roh; Betonwände, teilweise Isoliermaterial. 

Zurück in die ehemalige Garage und hier wiederum aus Sicht des Hauptzuganges 
geradeaus gelangt man über zwei Stufen Niveauunterschied in einen 
Zubau Bodenbelag Estrichboden; Wände verputzt und geweißt; die 

Untersicht des vorgezogenen Daches weist lediglich ein 
Kaltdach auf; keine Steckdosen oder Lichttaster in-
stalliert; hier doppelflügelige Fenster, dreifachverglast, in 
Richtung Norden; Fensterbank fehlt. 

Zurück durch den Windfang nach links gelangt man in einen ehemaligen 
Abstellraum welcher jedoch augenscheinlich mit Sanitäranschlüssen 

ausgestattet wurde. Bodenbelag Estrich; Wände grob ver-
putzt; hier Anschlüsse für eine Dusche, Warm- und Kaltwas-
ser; sowie für ein WC. 

Zurück im Windfang, Bodenbelag Klinkerverfliesung, gelangt man nach rechts in das 
Wohnhaus. 
 
Zugangstür Alutüre mit Glasfüllung und Sicherheitsbeschlag in Metallzarge. 
 
Von hier aus gelangt man in den 
Vorraum Bodenbelag Natursteinfliesen; Wände verputzt und ge-

weißt, Farbmaterial abgewohnt; Decke holzverschalt 
mit eingravierter Jahreszahl „1977“. Im Vorraum befindet 
sich der E-Verteilerkasten, welcher bereits mit einem FI-
Schutzschalter ausgestattet ist; Lichttaster im Standard in 
etwa der 80er Jahre. 

Über ein neuwertige Holztürblatt in Holzzarge gelangt man in einen 
Flur Bodenbelag Fliesenbelag, teilweise abgewohnt, nicht 

verfugt, Fliesen grau marmoriert bzw. braun marmoriert, 
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teilweise abgeschlagen; Wände grob verputzt und ge-
weißt; Decke ebenso holzverschalt mit Verzierungen. 

Im Flur nach rechts weg gelangt man über ein neuwertiges Türblatt, furnierte Span-
platte mit Glaseinsatz, in einen 
Wohnraum Bodenbelag Stäbchenparkett, massiv abgewohnt; 

Wände verputzt und geweißt, das Farbmaterial ist abge-
wohnt; Decke holzvertäfelt mit Verzierungen; hier in Rich-
tung Westen ausgebildet doppelflügeliges Fenster, Kunst-
stoffkonstruktion mit Dreifachverglasung; innenliegende Ja-
lousien; Fensterbank Naturstein; darunterliegend überdi-
mensionierter Heizkörper im Standard der 80er Jahre. 
Nach Süden gelangt man über einen doppelflügeligen Aus-
gang, Kunststoffkonstruktion, dreifachverglast, massivst 
abgewohnt, in einen 

Wintergarten Bodenbelag Holzbelag, massiv abgewohnt; Holkonstruk-
tion mit Glasfüllung und hier wiederum ein Ausgang in Rich-
tung Westen. Hier ebenso installiert ein Kachelofen, vage 
geschätzt aus den 80er Jahren; Lichttaster und Steckdosen 
im Standard der 80er, teilweise fehlen Lichttaster und 
Steckdosen und sind Elektrokabel freiliegend. 

Zurück durch den Flur gegen den Uhrzeigersinn nach rechts weg gelangt man in 
eine 
Küche Bodenbelag Parkettpaneele, massiv verschmutzt; 

Wände verputzt und geweißt; Decke holzvertäfelt, auch hier 
mit Verzierungen. Hier befindet sich die Befeuerungstür des 
Kachelofens, welcher im nebenanliegenden Wohnzimmer 
weitergeführt wird. In Richtung Süden ausgebildet doppel-
flügeliges Fenster, Kunststoffkonstruktion, dreifachverglast, 
mit innenliegenden Jalousien; Fensterbank Naturstein; da-
runterliegender Heizkörper massiv vergilbt und abge-
wohnt bzw. verschmutzt. 
 
Die Küche ist möbliert mit Ober- und Unterbaukästen mit 
zwei Teilen, welche nachfolgend von links nach rechts be-
schrieben werden. Unterbau mit einer Besteckschublade, 
zwei Topfschubläden; Unterbaukasten, eine Besteckschub-
lade, zwei Topfschubläden; ein Kühlschrank mit darüberlie-
gendem Gefrierfach; zwei Oberbauschränke, ein doppelflü-
geliger, ein einfacher; Arbeitsplatte aus Holz, massiv ver-
schmutzt. Der zweite Küchenblock ist ebenso mit Ober- 
und Unterbauschränken möbliert, welche wie folgt von links 
nach rechts beschrieben werden: ein einflügeliger Unter-
bauschrank; ein doppelflügeliger Unterbauschrank; ein Ge-
schirrspüler, Marke unbekannt; ein Einbauherd, Marke Zan-
ker, mit Ceranfeld, jedoch massiv verschmutzt; anschlie-
ßend eine Besteckschublade, zwei Topfschubläden; im 
Oberbau ein doppelflügeliger Oberbauschrank, ein einflüge-
liger Oberbauschrank, eine Dunstabzugshaube, Marke 
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Elica, massiv verschmutzt; sowie ein einflügeliger Ober-
bauschrank. Der Fliesenspiegel zwischen Arbeitsplatte und 
Oberbau besteht aus rechteckigen Fliesen, beige. 
Die Küche ist ob des vorgefundenen Gesamtzustandes als 
wertneutral zu qualifizieren. 

Zurück durch den Flur nach rechts weg gelangt man in ein 
Zimmer Bodenbelag Laminatpaneele, massiv verschmutzt; 

Wände verputzt und gelb gefärbelt; Decke holzvertäfelt; 
hier ausgeführt ein Waschtisch, Keramik, mit Einhandhebel-
mischer warm/kalt, dahinterliegender Fliesenspiegel, un-
fachmännisch verlegt; Wände verputzt; in Richtung Os-
ten doppelflügeliges Fenster, Kunststoffkonstruktion, drei-
fachverglast; innenliegende Jalousien; Fensterbank Natur-
stein; Heizkörper im Standard; nach Süden ausgerichtet 
doppelflügelige Fensterkonstruktion, Kunststoffkonstruk-
tion mit Dreifachverglasung, jedoch unfachmännisch 
eingebaut; Fensterbank Naturstein. 

Zurück durch den Flur geradeaus gelangt man in einen 
Abstellraum Bodenbelag analog dem Flur verfliest; Wände verputzt und 

geweißt, Decke ebenso, jedoch viele Bohrlöcher und Dü-
bel, Farbmaterial massiv abgenutzt; kleinformatige 
Fensterkonstruktion, Kunststoff, in Richtung Osten; Fens-
terbank Naturstein; Lichttaster und Steckdosen im Stan-
dard, jedoch massiv verschmutzt. 

Zurück durch den Flur nach rechts weg gelangt man in eine weitere Küche und hier 
durch eine Rundbogenöffnung mit Natursteinen gemauert in ein 
Zimmer Bodenbelag Laminatpaneele, grau; Wände und Decke ver-

putzt und geweißt, Farbmaterial massiv abgewohnt; 
hier mechanische Entlüftung; in Richtung Osten Fenster-
konstruktion, doppelflügelig, Kunststoffkonstruktion; da-
runterliegender Heizkörper im Standard, jedoch vergilbt; 
Lichttaster und Steckdosen erneuert, jedoch ebenso abge-
wohnt. 

Zurück in die 
Küche Bodenbelag Laminatpaneele, massiv abgewohnt; Wände 

verputzt und grau gefärbelt; Decke geweißt. 
Die Küche ist möbliert mit Ober- und Unterbauschränken, 
dazwischen Fliesenspiegel in Holzoptik; die Küche wird be-
schrieben von links nach rechts: Waschbecken mit Einhand-
hebelmischer warm/kalt und Abtropftasse; darunter einflü-
geliger Unterbauschrank; Geschirrspüler; im rechten Winkel 
Besteckschublade, einflügeliger Unterbauschrank; Einbau-
herd, Marke unbekannt, jedoch massiv verschmutzt; 
eine Besteckschublade, darunter einflügeliger Unterbau-
schrank, Apothekerschrank angrenzend Oberbauschrank 
und Gefrierschrank;  
Oberbau: zwei doppelflügelige Oberbauschränke; eine 
Dunstabzugshaube, massiv verschmutzt; ein 
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einflügeliger Oberbauschrank. 
Ob des vorgefundenen Zustandes kann die Küche als wert-
los qualifiziert werden. 

Zurück durch den Flur, wiederum nach rechts weg durch eine Maueröffnung in Holz-
zarge mit Zierelementen gelangt man in einen Vorflur und von hier an linker Hand 
geradeaus in eine 
Sanitäreinheit welche sich jedoch im Rohbauzustand befindet. 

Hier installiert noch eine Dusche, Duschtasse bodengleich, 
emailliert, massiv verschmutzt und verkalkt, Einhand-
hebelmischer warm/kalt, jedoch ohne Brausegarnitur 
und ohne Wasseranschluss; die restlichen Wände sind 
im Rohbauzustand, ebenso die Decke; Leitungsführung 
Aufputz, Kabelführung teilweise offen, Gefahr im Ver-
zug; hier zudem augenscheinlich ausgeführt ein Waschma-
schinenanschluss; Fensterkonstruktion Kunststoff, Drei-
fachverglasung, in Richtung Norden; keine Fensterbank. 

Zurück durch den Vorflur nach rechts gelangt man in ein 
WC welches sich im Standard der 80er Jahre präsentiert. 

Bodenbelag Fliesenbelag, braun; Wände raumhoch ver-
fliest, ebenso braun mit einzelnen Dekorfliesen; Decke Holz 
Nut-Feder vertäfelt; in Richtung Norden Fensterkonstruk-
tion, kleinformat, Kunststoffkonstruktion, massiv abge-
wohnt; Stand-WC mit Aufputz-Spülkasten und Spartaster, 
jedoch ebenso massiv verschmutzt; hier ebenso Hand-
waschtisch mit Drehregler, kalt; darüber Spiegel. 

 
Die Befundaufnahme wird nun fortgesetzt im Obergeschoss: 
 
Über eine Massivtreppe, Tritt- und Sichtflächen Naturstein, gelangt man in das Ober-
geschoss. Hier Glasbausteine zur Tagsbelichtung; Wände grob verputzt und gefär-
belt, Farbmaterial massiv abgewohnt. 
 
Von hier gelangt man in einen 
Flur Bodenbelag analog dem Erdgeschoss verfliest, grau bzw. 

braun meliert. 
Von hier nach rechts gelangt man in ein 

Schlafzimmer Hier eingebaut ein Kachelofen mit Fliesenuntergrund, wel-
cher auch von dieser Seite zu beheizen ist; Bodenbelag Par-
kettpaneele, massiv abgewohnt und beschädigt; 
Wände verputzt, gefärbelt, jedoch massiv abgewohnt 
und beschädigt; Decke vertäfelt; Fensterkonstruktion in 
Richtung Westen, Kunststoffkonstruktion, dreifachverglast; 
Fensterbank Naturstein; überdimensionierter Heizkörper, 
abgewohnt; doppelflügelige Fensterkonstruktion in Rich-
tung Süden auf den vorliegenden 

Balkon Hier wurde augenscheinlich der Bodenbelag entfernt, ledig-
lich Bitumenanstrich; Geländer Metallgeländer, teilweise 
wurden Geländerelemente entfernt. Gefahr in Verzug! 
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Vom Flur geradeaus, das letzte Zimmer nach rechts ist ebenso als 
Schlafzimmer ausgebildet. Bodenbelag Laminatbelag; Wände verputzt 

und geweißt; Decke ebenso; hier installiert Fliesenspiegel 
vor einem Keramikwaschtisch, blau mit Einhandhebelmi-
scher warm/kalt, einzelne Dekorfliesen; das Farbmaterial 
ist massiv abgewohnt; Fensterkonstruktion, doppelflü-
gelig, in Richtung Osten sowie doppelflügeliger Ausgang auf 
den zuvor beschriebenen Balkon in Richtung Süden. 

Zurück wiederum durch den Flur, die zweite Tür von rechts. Hier gelangt man in 
eine 
Küche Bodenbelag Laminatbelag, massivst abgewohnt; Fens-

terkonstruktion, doppelflügelig in Richtung Süden; Fenster-
bank Naturstein; darunterliegender Heizkörper im Stan-
dard, jedoch massiv verschmutzt und verkalkt; Wände 
verputzt und gefärbelt, teilweise grün, teilweise gelb, das 
Farbmaterial ist massivst abgewohnt; Decke holzver-
täfelt. 
Die Küche ist möbliert mit Ober- und Unterbauschränken, 
jedoch ist auch hier anzumerken, dass ob des vorzufinden-
den abgewohnten Zustandes die Küche bereits als wert-
neutral zu qualifizieren ist. 
Der Vollständigkeit halber von links nach rechts beschrie-
ben: Kühlschrank mit darüberliegendem Gefrierschrank; 
Oberbauschrank; Apothekerschrank, zweiteilig; eine Be-
steckschublade, zwei Topfschubladen; ein Einbauherd, 
Marke AEG mit Vier-Platten-Ceranfeld in Metallrahmen, 
massiv verschmutzt; ums Eck Handwaschbecken mit Ab-
tropftasse, Kunststein, Einhandhebelmischer warm/kalt; 
darunterliegend einflügeliger Unterbauschrank, Geschirr-
spüler; überbreite Besteckschublade und zwei Topfschubla-
den; im Oberbau doppelflügeliger Oberbauschrank und im 
Anschluss ebenso ein doppelflügeliger Oberbauschrank; 
ebenso installiert eine Dunstabzugshaube, Marke Elica, 
massiv verschmutzt. 
Im Bereich der Küche blättert zudem das Farbmaterial 
bereits ab. Ausgeführt auch hier ein Fliesenspiegel, grau 
marmoriert, hochformatige Fliesen. 

Zurück durch den Flur geradeaus gelangt man in einen 
Abstellraum Bodenbelag Fliesenbelag analog dem Flur; Wände und De-

cke verputzt und geweißt; Leitungsführung teilweise Auf-
putz. 

Auch in diesem Stockwerk sind sämtliche Innentüren laminierte Spanplatten in Holz-
zargen, neuwertig. 
Durch den Flur nach rechts weg gelangt man in ein weiteres 
Schlafzimmer Bodenbelag Laminatpaneele; Wände verputzt und geweißt; 

Decke Nut-Feder vertäfelt; hier ebenso installiert ein 
Waschtisch, Keramik, Einhandhebelmischer warm/kalt; 
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darüber Alibert; dahinter Fliesenspiegel im Standard der 
80er Jahre, grau marmoriert mit einzelnen Dekorfliesen. 

Zurück durch den Flur nach rechts gelangt man durch eine Rundbogenöffnung mit 
verziertem Türrahmen in einen weiteren Vorflur und hier wiederum nach links gera-
deaus in eine 
Sanitäreinheit die jedoch aufgrund abgestellter Fahrnisse nicht besichtigt 

werden kann. Die Fliesen wurden augenscheinlich entfernt; 
Leitungsführung Aufputz, teilweise E-Leitungen ungesi-
chert, Gefahr in Verzug. 

Zurück durch den Flur, die letzte Türe nach links wiederrum, gelangt man in ein 
Schlafzimmer Bodenbelag Laminatbelag, jedoch massiv verschmutzt 

und abgewohnt; Wände und Decke verputzt und geweißt, 
Farbmaterial ebenso massiv abgenutzt; hier Waschtisch, 
Keramik, braun, Einhandhebelmischer warm/kalt, darüber 
Alibert, vor einem Fliesenspiegel im Standard der 80er 
Jahre, quadratisch, braun meliert mit einzelnen Dekorflie-
sen. 

Zurück wiederrum durch den Flur in den Vorflur und hier nach rechts weg gelangt 
man ebenso in einen augenscheinlich als 
Sanitäreinheit geplanten Raum. Hier Fliesenbelag neuwertig, jedoch ohne 

Verfugung, unfachmännisch verlegt; Fensterkonstruk-
tion kleinformat in Richtung Norden. 

 
Die Befundaufnahme wird nun fortgesetzt im Kellergeschoss: 
 
Ebenso Massivtreppe mit Natursteinen; das Geländer ist eine Metallkonstruktion mit 
einzelnen Holzelementen; Leistungsführung Aufputz. 
Von hier aus gelangt man in den 
Kellerflur Bodenbelag Fliesenbelag; Wände und Decke grob verputzt 

und geweißt; Leitungsführung teilweise Aufputz. 
Von hier nach rechts, die erste Tür geradeaus führt in den 
Technikraum Bodenbelag Fliesenbelag, massiv verschmutzt; Wände 

und Decke grob verputzt und geweißt; Leitungsführung 
Aufputz; teilweise ist der Fliesenbelag entfernt. 
Hier aufgestellt ein Pelletkessel, Firma Fröhling, Baujahr un-
bekannt, jedoch augenscheinlich neuwertig. Zudem Puffer-
speicher, 850 Liter Inhalt; weiterer Pufferspeicher mit ei-
nem Fassungsvermögen von vage geschätzt 800 Liter; Aus-
dehnungsgefäß. Zudem Steuerung Solaris-System. 
Von hier nach rechts weg gelangt man in einen 

Kellerraum Bodenbelag Betonboden; Wände teilweise Ziegelwände, 
teilweise grob verputzt und geweißt; Leitungsführung Auf-
putz. 

Zurück durch den Flur, geradeaus nach rechts gelangt man über eine Metalltüre in 
Metallzarge in einen 
Kellerraum Bodenbelag Laminatbelag, massiv abgewohnt; Wände 

und Decke verputzt und geweißt, teilweise sind Teile der 
Wand bunt gefärbelt; Leitungsführung Aufputz; hier 
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Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden bis vage geschätzt 
50 cm über FOK; Heizkörper im Standard; kleinformatiges 
Kellerfenster, Kunststoffkonstruktion in Richtung Osten so-
wie in Richtung Süden. 

Zurück durch den Flur nach rechts weg gelangt man in einen weiteren 
Kellerraum Bodenbelag Fliesenbelag, massiv abgewohnt; Wände 

und Decke grob verputzt und geweißt; Fensterkonstruktion, 
Kunststoff, kleinformat in Richtung Osten; Leitungsführung 
teilweise Aufputz; hier ebenso installiert ein Heizkörper im 
Standard; zudem aufgestellt ein Küchenblock, welcher je-
doch ob des vorgefundenen Zustands, massiv abge-
wohnt und verschmutzt, als wertneutral zu qualifizieren 
ist. 
Anzumerken ist, dass eine Besichtigung nur eingeschränkt 
erfolgen kann, da die Beleuchtung ausgefallen ist. 

Zurück durch den Flur nach rechts weg gelangt man in eine 
Sanitäreinheit Bodenbelag Fliesenbelag; feuchte Lache, jedoch ist anzu-

nehmen, dass diese von der Dusche kommen; Leitungsfüh-
rung Aufputz; Hebeanlage, massiv verschmutzt und 
verkalkt; Wände verputzt, gefärbelt, Decke geweißt, 
Farbmaterial massiv abgewohnt. Hier aufgestellt eine 
Duschkabine an drei Seiten Glas, massiv abgewohnt, 
verschmutzt und verkalkt, Einhandhebelmischer 
warm/kalt, Regendusche, einfache Brausegarnitur; Stand-
WC mit Aufputz-Spülkasten, massiv verkalkt; zudem auf-
gestellt eine Wärmekabine, PTM, jedoch auch massiv ver-
schmutzt (wertneutral); Keramikwaschtisch, Einhand-
hebelmischer warm/kalt, darüber Alibert. 

Zurück durch den Flur nach rechts weg gelangt man über eine Metalltüre in den 
Pelletsraum welcher nicht begangen werden kann. Soweit von außen 

ersichtlich Bodenbelag Betonbelag; Wände nicht verputzt 
oder geweißt; Leitungsführung Aufputz. 

 
Die Befundaufnahme wird nun fortgesetzt im Dachgeschoss: 
 
Über eine Massivtreppe, Tritt- und Sichtflächen Naturstein, Geländer Metallkonstruk-
tion mit Holzfüllung, gelangt man in ein nicht ausgebautes 
Dachgeschoss Fensterkonstruktion, Kunststoff, dreifachverglast mit innen-

liegenden Jalousien, in Richtung Norden; Bodenbelag Est-
rich; Wände Ziegelmauerwerk; 
Hier gelangt man über ein T30-Türe in Metallzarge in ein 
unfachmännisch ausgebautes 

Zimmer Bodenbelag PVC-Belag; Wände verputzt, gefärbelt, Farb-
material massiv abgewohnt; Decke vertäfelt; Leitungs-
führung teilweise Aufputz. 
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Die Befundaufnahme wird nun fortgesetzt im Außenbereich: 
 
Die Liegenschaft besteht aus zwei Grundstücken und ist das westseitige Grundstück 
mit dem bereits beschriebenen Einfamilienhaus bebaut. 
 
Das Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet, weist ein Keller- und zwei Wohnge-
schosse auf. 
 
Der Sockel ist verputzt. Es wurde augenscheinlich nachträglich eine Dämmung auf-
gebracht, Fenster und Türen erneuert. Die Fassade ist verputzt und weiß gefärbelt. 
Die Außenfensterbänke sind aus Blech. Der vorgelagerte Balkon verfügt über eine 
massive Kragplatte mit Metallbrüstungen, einzelne Elemente der Brüstung wurden 
entfernt. 
 
Die Dacheindeckung ist eine Satteldachkonstruktion mit Ziegeleindeckung. Über 
Dach geführt ist zudem eine Parabolantenne für Satellitenempfang. 
 
Der Freigrundbereich ist überwiegend als Wiesenfläche ausgebildet, wobei anzumer-
ken ist, dass das ostseitig liegende Grundstück landwirtschaftlich genutzt wird. Am 
westseitigen Grundstück sind zudem einzelne Ziergehölze gepflanzt. Südlich vorge-
lagert ist dem Einfamilienhaus ein bereits beschriebener Wintergarten, Holzkonstruk-
tion mit Isolierverglasung und Metalleindeckung, jedoch massiv abgewohnt. 
 
Der Zufahrtsbereich ist mit Natursteinplatten verlegt. 

 
 
 
Wie bereits zuvor im Befund erwähnt, erfolgt die Beheizung der schätzungsgegen-
ständlichen Bauwerksteile zentral durch eine Hackschnitzelanlage. Die Funktionstüch-
tigkeit konnte anlässlich der Befundaufnahme jedoch nicht überprüft werden. 
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Zum Baukonsens: 
 
Anlässlich der Erhebungen bzw. der Einsichtnahme in den Bauakt konnten folgende 
Unterlagen entnommen werden, welche hier zur besseren Übersicht tabellarisch dar-
gestellt sind: 
 
Datum Dokument Behörde  Zahl Gegenstand 
08.09.1976 Stellung-

nahme 
Gemeinde 
Straßwalchen 

610-1/1976 Stellungnahme der Gemeinde zur Ertei-
lung der Ausnahmebewilligung zur Schaf-
fung eines Bauplatzes sowie zur Errich-
tung eines Wohnhauses 

25.10.1976 Ansuchen     Bauansuchen, Erbauung eines Wohnhau-
ses 

14.12.1976 Bescheid Amt der Salz-
burger 
Landesregie-
rung 

610-1/1976 Aufsichtsbehördliche Genehmigung zur 
Errichtung eines Austraghauses 

27.12.1976 Bescheid Gemeinde 
Straßwalchen 

610-1/1976 Ausnahmebewilligung vom Bauverbot in 
der Grünzone nach § 19 (1) ROG zur Er-
richtung eines Austraghauses 

10.02.1977 VHS BH Salzburg-
Umgebung 

II/12135/1-76 Ansuchen um Erteilung der Bauplatzerklä-
rung für eine Teilfläche aus den Grundstü-
cken 270/1, 271/2, 265/2, zur Errichtung 
eines Austraghauses mit Garage 

10.02.1977 VHS Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1977 Ansuchen um baupolizeiliche Bewilligung 
zur Errichtung eines Wohnhauses 

01.04.1977 Bescheid BH Salzburg-
Umgebung 

II/12135/2-76 Bauplatzgenehmigung, Bauplatz im Aus-
maß von 750 m² zur Errichtung eines Aus-
traghauses und einer PKW-Garage 

19.04.1977 Bescheid Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1977 baupolizeiliche Bewilligung zur Errichtung 
eines Ausgedingewohnhauses 

21.06.1982 Anzeige     Vollendungsanzeige gem. der Baubewilli-
gung vom 19.04.1977 

22.05.1985 VHS Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1985 Ansuchen um baupolizeiliche Überprü-
fung des Objektes Roidwalchen 29; Teil-
kollaudierung der Garage, des Keller- so-
wie Erdgeschosses 

28.05.1985 Bescheid Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1985 Teilkollaudierung der Garage, des Keller- 
sowie Erdgeschosses beim Objekt 
Roidwalchen 29 

05.08.1992 Befund Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1992 Befund und Gutachten des bautechni-
schen Amtssachverständigen bzgl. des 
Einbaus einer Solaranlage für die Warm-
wasseraufbereitung  

06.08.1992 Bescheid Gemeinde 
Straßwalchen 

131-9/1992 baupolizeiliche Bewilligung zur Errichtung 
einer Solaranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung 

11.12.2001 Anzeige     Vollendungsanzeige 
a) Ausgedingewohnhaus 
b) Solaranlage 
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22.01.2003 Bescheid BH Salzburg-
Umgebung 

30303/201-
5797/3-2003 

Errichtung einer Abwasserreinigungsan-
lage auf GN 3177 und 3169, wasserrecht-
liche Bewilligung für die Abwassergenos-
senschaft Roidwalchen für die bestehen-
den Objekte in Roidwalchen, unter ande-
rem für gegenständliches Grundstück 
3225/2 

11.07.2023 Bescheid BH Salzburg-
Umgebung 

30303-
201/7396/12-
2023 

Errichtung einer Abwasseranlage auf GN 
3225/1, GN 3225/2 und GN 3225/5, was-
serrechtliche Bewilligung 

 
Festzuhalten ist, dass die aktuellen Instandsetzungsmaßnahmen und Umbaumaßnah-
men nicht baubewilligt sind bzw. kein Bewilligungsansuchen vorliegt. 
 
 
Bestandsverhältnisse und Sonstiges 
 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme waren einzelne Räume augenscheinlich bewohnt, 
MieterInnen konnten anlässlich der Befundaufnahme keine angetroffen werden. Dar-
über hinaus liegen keine schriftlichen Mietvereinbarungen vor. Laut Angaben der ver-
pflichteten Partei sind teilweise Bewohner (mit Schlafstelle im Haus) lediglich zur Näch-
tigung anwesend, welche aus dem Osten stammen und in unmittelbarer Umgebung 
Autoreifen sammeln. Darüber hinaus auch Bewohner, die im Zuge des Umbaus Hilfe-
stellung leisten. Laut Angaben der verpflichteten handelt es sich um eine prekaristische 
Nutzung (Bittleihe). 
Die gefertigte Sachverständige weist an dieser Stelle darauf hin, dass es ihr nicht ob-
liegt Rechtsfragen zu lösen. Diesbezüglich sind die Gerichte zuständig. 
Als besondere Annahme wird der Bewertung zugrunde gelegt, dass keine wie immer 
gearteten Miet- oder Bestandsverhältnisse abgeschlossen sind, welche auf den Ver-
kehrswert Einfluss hätten. Sollten die Gerichte zu einer anderen Entscheidung gelan-
gen, wäre eine Korrektur des ausgewiesenen Verkehrswertes in weiterer Folge unum-
gänglich. 
 
Festzuhalten ist auch, dass gemäß Erhebungen bei der Baubehörde in Straßwalchen 
es sich bei schätzungsgegenständlicher Liegenschaft um ein Austragshaus handelt, 
welches der westseitig angrenzenden Nachbarliegenschaft, Gst. Nr. 3225/5, EZ 725, 
KG 56318 Straßwalchen Land, offiziell als landwirtschaftlich genutzte Fläche geführt 
wird. Somit wäre die Liegenschaft aktuell aufgrund der Bestimmungen des Salzburger 
Grundverkehrsgesetzes nur an umliegende Landwirte veräußerbar. Im Falle einer Ein-
zelbewilligung seitens der Gemeinde wäre weiterhin das Bauwerk gemäß § 47 ROG als 
widmungswidriger Bestandsbau zu qualifizieren. Bis zum Zeitpunkt der Befundauf-
nahme wurden, wie zuvor ausgeführt, keine Unterlagen im Zuge des geplanten Um-
baus der Baubehörde vorgelegt, welche allenfalls gemäß § 46 ROG eine Einzelbewilli-
gung ermöglichen würde. 
 
Hinsichtlich der Entscheidung über einen Antrag auf Zustimmung im Rahmen eines 
Zwangsversteigerungsverfahrens sei auf den § 36 des Salzburger Grundverkehrsge-
setzes hingewiesen. 
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Bau- und Ausstattungszustand am Tag der Befundaufnahme 
 
Der optische Bau- und Ausstattungszustand der schätzungsgegenständlichen Liegen-
schaftsteile können außen, soweit es die Fassade betrifft, die Dachkonstruktion und 
Fensterkonstruktionen als teilsaniert bezeichnet werden. Im Inneren entsprechen die 
Räume teilweise dem Zustand des ursprünglichen Errichtungsjahres, teilweise sind im 
Rahmen der geplanten Sanierung als Rohbau vorzufinden und darüber hinaus stark 
abgewohnt und abgenutzt. Auf die vorliegenden Mängel wurde in der Befundauf-
nahme zuvor im Detail hingewiesen. So entspricht ausgenommen der Außenhaut und 
dem Umstand, dass eine Pelletsanlage augenscheinlich neuwertig ausgeführt wurde, 
das Bauwerk im Inneren im Wesentlichen einem Zustand, vergleichbar mit Liegen-
schaften errichtet Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, sofern es sich nicht 
um Rohbauteile handelt, und wie bereits zuvor erwähnt, massiv abgewohnt. Bewer-
tungstechnisch ist daher nach Ansicht der gefertigten Sachverständigen von einem 
altersabgemindertem Rohbau auszugehen, da eine Bewohnbarmachung sämtlicher 
Räume eine umfassende Revitalisierung voraussetzt. 
 
 
Ermittlung der Nutzflächen 
 

Nutzflächen 
Verwendete Unterlagen: Der Baubewilligung zugrundeliegende Geschossplanausschnitte. 

Naturmaße wurden anlässlich der Befundaufnahme durch die Sach-
verständige nicht genommen, daher sind Abweichungen möglich. 

ZUSAMMENFASSUNG BEWERTUNGSFÄHIGER NUTZFLÄCHEN: gerundet 

Kellergeschoss 116,35 m² 

Erdgeschoss 103,31 m² 

Erdgeschoss Garage 38,80 m² 

Obergeschoss 103,33 m² 

 

6 Bewertung 
Bei der Bewertung werden alle im vorangegangenen Befund angeführten Fakten be-
rücksichtigt. Die Sachverständige weist darauf hin, dass die Funktion der Heiz-, 
Elektro-, Sanitär- und sonstigen Leitungen und Anlagen sowie insbesondere der Dach-
haut (ausgenommen festgestellter augenscheinlicher Mängel) nicht im Detail überprüft 
wurde, jedoch bei der Bewertung die ordnungsgemäße Funktion vorausgesetzt wird.  
 
Ausstattungsgegenstände und/oder Einrichtungsgegenstände finden bei der Bewer-
tung nur dann Berücksichtigung, wenn sie auch dem Gebäude zuzuordnen sind. Im 
Bewertungsergebnis wird auch, wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, die kon-
sensmäßige Errichtung des Bauwerkes unterstellt. Somit wird davon ausgegangen, 
dass, ausgenommen der Feststellungen im Befund, keine baulichen Abweichungen ge-
genüber der Baubewilligung zum Bewertungsstichtag vorliegen bzw. keine baubehörd-
lichen Auflagen zu erfüllen sind.  
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Die Sachverständige weist ebenso darauf hin, dass mögliche Bodenverunreinigungen, 
welche nur mittels eigenen Gutachtens feststellbar wären, nicht berücksichtigt werden 
können, gleiches gilt für allenfalls über das (im) Grundstück verlaufende Leitungs- oder 
Kabelführungen, welcher Art auch immer. 
 
Die schätzungsgegenständliche Liegenschaft ist nicht im Altlastenportal, welches von 
der Umweltbundesamt GmbH. geführt, verzeichnet. Darüber hinaus gehende Untersu-
chungen etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft 
bzw. deren Verkehrswert beeinflussende Verhältnisse sind nicht beauftragt. 
 
Es wurden auch keine Bodenuntersuchungen durchgeführt - ein eigenes Bodengutach-
ten wäre erforderlich - dass in diesem Gutachten Aussagen über eine bestimmte Bo-
denbeschaffenheit getroffen werden könnten. Somit ist auch der Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens bzw. die Höhe des Grundwasserspiegels unbekannt. Durch die Tatsache, 
dass nicht eindeutig sichtbare Vermessungspunkte vorgelegen sind, kann keine ein-
deutige Feststellung vorgenommen werden, ob der Verlauf der Grundstücksgrenzen in 
der Natur mit dem bücherlichen Grundbuchsbestand (Katasterbestand) übereinstimmt.  
 
Von der gef. SV wurde im Zuge der Gutachtenserstattung der Biotopkataster abge-
fragt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass durch die zuständige 
Behörde laufend „Evaluierungen“ der Biotopflächen vorgenommen werden und somit 
der Grenzverlauf bzw. die Größe einzelner Biotopflächen gegenüber den aktuellen Auf-
zeichnungen abweichen können, da sich Biotopflächen in der Natur ständig vergrößern 
aber auch verkleinern können oder die zuständige Behörde neue Erkenntnisse erlangt. 
Sollte nach Erstattung des Gutachtens festgestellt werden, dass sich geschützte Flä-
chen verändert haben, ist unter Umständen eine Korrektur des ausgewiesenen Ver-
kehrswertes unumgänglich. Als weiterer Hinweis ist an dieser Stelle festzuhalten, dass 
auch Grundstücksparzellen mit Baulandwidmung von ausgewiesenen Biotopflächen 
umfasst sein können. 
 
Der gefertigten Sachverständigen wurde kein Energieausweis vorgelegt. Daher erfolgt 
die Bewertung unter der Prämisse, einer dem Alter und der Art des Gebäudes entspre-
chenden Gesamtenergieeffizienz gemäß § 5 EAVG. 
 
Die gefertigte Sachverständige weist weiters darauf hin, dass die Kosten der Errichtung 
eines für Verkauf oder Bestandgabe erforderlichen Energieausweises bei der Werter-
mittlung nicht berücksichtigt wurden. 
 
Sämtliche in diesem Gutachten angeführten Feststellungen hinsichtlich Boden und Ge-
bäude sind nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind 
und im Rahmen einer verkehrsüblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erfor-
schung bei der örtlichen Besichtigung erkennbar waren oder sonst bekannt geworden 
sind.  
 
Die rechtliche Bewertung erfolgt im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen und 
angemessenen Feststellung des Sachverhaltes, vor allem und überwiegend aufgrund 
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der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen und sofern sie erkennbar, 
oder sonst bekannt geworden sind. 
 
Auch der Bau- und Erhaltungszustand der Bausubstanz wurde ausschließlich durch den 
Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und für die Bewertung klas-
sifiziert. Detaillierte Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht ausgeführt. An-
gaben über nicht sichtbare Bauwerksbestandteile und Baustoffe erfolgen daher laut 
Auskünften, die der gefertigten Sachverständigen während der Befundaufnahme oder 
Erhebungen mitgeteilt werden, durch vorliegende Unterlagen oder Vermutungen. 
 
Die Ermittlung des nachstehenden Verkehrswertes erfolgt darüber hinaus geldlasten-
frei. Kaufspesen sind nicht berücksichtigt.  
 
Die Bewertung allfälliger Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen wird nach Er-
fahrungswerten angesetzt und wird dabei unter Berücksichtigung von Lage und Nut-
zungsmöglichkeit von einer marktkonformen Ausführung des Bewertungsgegenstan-
des (Bauwerkes) ausgegangen. 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner, zwangsläufig in die Bewertung einzufließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann 
das Bewertungsergebnis keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass der ausgewiesene Verkehrswert nicht notwendi-
gerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 
Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere auch kurzfristig am Markt realisierbar 
ist.  
 
Laut § 3 (1) LBG1 sind für die Bewertung Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Wertermittlungsver-
fahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§4) LBG, das Ertragswert-
verfahren (§5) LBG und das Sachwertverfahren (§6) LBG in Betracht. 
 
Laut § 10 (4) LBG sind bei anderen als den in den §§ 4 - 6 geregelten - wissenschaftlich 
anerkannten - Wertermittlungsverfahren die zugrunde gelegten Umstände darzustel-
len und ist auszuführen, in welcher Weise die Verhältnisse im redlichen Geschäftsver-
kehr bei der Bewertung berücksichtigt wurden. 
 
Laut § 3 (2) LBG sind, wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der 
Sache bestimmenden Umstände erforderlich ist, für die Bewertung mehrere Werter-
mittlungsverfahren anzuwenden. 
 
Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
 
Für die bewertungsgegenständliche Liegenschaft ist nach Ansicht der gefertigten Sach-
verständigen das Sachwertverfahren anzuwenden, wobei die Ermittlung des antei-
ligen Bodenwertes nach §6 GVG Salzburg und den zum Bewertungsstichtag gültigen 

 
1 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
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Bodenrichtpreisen erfolgt. So sind zumindest durch die teilweise Sanierung der Außen-
haut sowie der vorhandenen Geschossdecken, Fensterkonstruktionen, Heizanlage, 
wiederverwendbare Gebäudeteile vorhanden, aus welchen ein Bauzeitwert abgeleitet 
werden kann. Die übrigen Flächen sind als schlechter (alterswertgeminderter) Rohbau 
gleichzusetzen. Das Ertragswertverfahren scheidet aus, da Ein- und Zweifamilienwohn-
häuser vorwiegend zum Zwecke der Befriedigung eigener dringender Wohnbedürfnisse 
bewohnt werden und darüber hinaus ohne umfassende Instandsetzung eine nachhal-
tige Vermietung im schätzungsgegenständlichen Fall ohnehin gar nicht möglich ist. 
 
Sachwert 
 
Anteiliger Bauzeitwert 
 
Laut § 6 (3) des LBG ist der Bauwert die Summe der baulichen Anlagen. Bei seiner 
Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die tech-
nische Abwertung abzuziehen. 
 
Sonstige Wertveränderungen und wertbeeinflussende Umstände wie etwa Lage der 
Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie 
erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten sind gesondert zu berücksich-
tigen. 
 
Laut § 10 (3) LBG sind beim Sachwertverfahren die dem Herstellungswert zugrunde 
gelegten Flächen- oder Raummeterpreise und Indices anzugeben, der wertbestim-
mende Einfluss von allfälligen Baumängeln und Bauschäden sowie eines allfälligen 
rückgestauten Reparaturbedarfes und die wegen allfälliger technischer Wertminderun-
gen vom Herstellungswert vorgenommenen Abschläge sind gesondert zu beziffern. 
 
Wie bereits zuvor im Befund erschöpfend erwähnt, sind schätzungsgegenständliche 
Bauwerksteile bewertungstechnisch als instandsetzungsbedürftiger Rohbau, soweit es 
den Innenausbau betrifft, zu qualifizieren, mit eben wiederverwendbaren Bauteilen 
(insbesondere die Außenwände, Fenster- und Dachkonstruktionen), um daraus einen 
Bauzeitwert abzuleiten. Die Ermittlung des Bauzeitwertes erfolgt daher durch Ansatz 
der fiktiven Neuherstellungskosten, welche um das zu unterstellende Baualter abge-
mindert werden und in weiterer Folge um die anteiligen Baukosten analog Rohbauaus-
führung gemäß Liegenschaftsbewertung Kranewitter, 7. Auflage, Seite 160, korrigiert 
werden. 
 
Die Ermittlung des Herstellungswertes erfolgt auf Basis der publizierten Herstellungs-
kosten für Massivbauten aus dem Heft „Der Sachverständige“ 2025 sowie abgeleitet 
aus den Erhebungen über Neuherstellungskosten von Massivbauten durch die Vereini-
gung der Mitglieder der Gerichtssachverständigen für Salzburg und Oberösterreich im 
Frühjahr 2025. 
 
Aufgrund des anlässlich der Befundaufnahme festgestellten Qualitäts- und Ausstat-
tungsstandards (vorerst unbeschadet des stark rückgestauten Instandsetzungsbedar-
fes bzw. allenfalls wiederverwendbarer Gebäudeteile, wie die Außenhaut, als auch den 
Umstand der damit verbundenen Generalsanierungsnotwendigkeit), erachte ich aus 
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dem erhobenen Segment fiktive Neuherstellungskosten in Höhe von € 4.200,00/m² als 
angemessen, wobei in Analogie zur ständigen Bewertungsusance für die Kellerflächen 
und die Fläche im Erdgeschoss Garage (zum Zeitpunkt der Befundaufnahme Rohbau) 
45 % der Herstellungskosten in Ansatz gebracht werden. In diesen Kostenansätzen 
sind die Herstellung der teilweisen Aufschließung und der sehr einfach ausgeführten 
Außenanlagen bereits berücksichtigt. 
 
Dies ergibt somit: 
 
Kellergeschoss 
116,35 m² x (€ 4.200,00 x 45 %) € 1.890,00 = € 

 
219.901,50 

Erdgeschoss 
103,31 m² x € 4.200,00 = € 433.902,00 
Erdgeschoss Garage (Rohbau) 
38,80 m² x (€ 4.200,00 x 45 %) € 1.890,00 = € 

 
73.332,00 

Obergeschoss 
103,33 m² x € 4.200,00 = € 

 
433.986,00 

Zwischensumme € 1.161.121,50 
 
Unbeschadet des ursprünglichen Errichtungsjahres Ende der 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts (als Austragshaus) und der Revitalisierung der Außenfassade kann, ab-
geleitet aus dem Zustand der Wohnfläche im Gebäudeinneren, sofern es sich nicht um 
Rohbauflächen handelt, von einem Zustand ausgegangen werden, der Bauwerken 
gleichkommt, errichtet Mitter der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Bei einer durch-
schnittlich technischen Gesamtlebensdauer von 80 Jahren ergibt sich somit zum Be-
wertungsstichtag eine technische Restnutzungsdauer von 40 Jahren (nach Instandset-
zung), so dass die Abschreibung bei linearer Alterswertabminderung – 50 % beträgt. 
 
Somit: 
 
abzgl. 50 % € - 580.560,75 
Zwischensumme € 580.560,75 
 
Wie bereits zuvor erwähnt, ist den vorhandenen Bauwerksteilen zu unterstellen, dass 
sie bewertungstechnisch als („altersabgeminderter“) Rohbau zu qualifizieren sind. Aus 
der von Seite 160 der Literatur Heimo Kranewitter nachstehend angeführten Tabelle 
über den Baukostenanteil, je nach Rohbaustadium, wird der zuvor ermittelte Bauzeit-
wert um den (theoretisch) rückgestauten Instandsetzungsbedarf bzw. im Umkehr-
schluss der wiederverwendbaren Gebäudeteile korrigiert. 
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Somit ergibt sich für die vorhandene Bausubstanz ein Rohbauanteil von 56 % (Rohbau 
45 %, teilweise Sanitär- und Heizleitungen 4 %, Heizkessel 4 %, teilweise Fensterkon-
struktionen 3 %) und somit folgender Bauzeitwert: 
 
€ 580.560,75 x 56 % = € 325.114,02 
Bauzeitwert gerundet € 325.000,00 
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Anteiliger Bodenwert 
 
Gemäß § 6 Abs. 4 Z 1 lit. a sublit. aa S.GVG können Gebäudeflächen samt ortsüblichem 
Umgriff bei der Wertermittlung mit bis zu 50 % des für die Lagegemeinde festgelegten 
Baulandpreises angesetzt werden. Für die Gemeinde Straßwalchen ist ein durchschnitt-
licher Baulandpreis von € 205,63/m² festgelegt, welcher als Ausgangsbasis für den 
gegenständlichen Ansatz herangezogen wird. Vor diesem Hintergrund wird für das 
Grundstück 3225/2 der maximale Ansatz von 50 % gewählt, da diesem Grundstück die 
maßgebliche Gebäudefläche einschließlich des ortsüblichen Umgriffs zuzuordnen ist. 
Für das Grundstück 3225/3 wird demgegenüber ein reduzierter Ansatz von 25 % her-
angezogen, weil es sich hierbei um hausnahe Arrondierungsflächen handelt, die ledig-
lich eine ergänzende, funktionale Zuordnung zur bebauten Fläche aufweisen und daher 
im Vergleich nicht in gleicher Weise baulandpreisrelevant zu gewichten sind. 
 
 
Dies ergibt somit: 
 
Grundstück 3225/2 
985 m²  x (€ 205,63 x 50% gerundet) € 103,00 = 

 
€ 

 
101.455,00 

Grundstücksparzelle 3225/3 (hausnahe Gründlandfläche) 
693 m² x (€ 205,63 x 25 % gerundet) € 51,00 = 

 
€ 

 
35.343,00 

Zwischensumme € 136.798,00 
Bodenwert EZ 375, KG 56318 Straßwalchen Land 
gesamt gerundet 

 
€ 

 
137.000,00 

 
 
Summe Sachwert 
 
anteiliger Bauzeitwert  € 325.000,00 
anteiliger Bodenwert € 137.000,00 
Sachwert  € 462.000,00 
 
Dingliche Rechte und Lasten 
 
Soweit grundbücherlich ersichtlich, keine wertbeeinflussenden, die unter CLNR 3a inta-
bulierte Dienstbarkeit der elektrischen Hochspannungsleitung betrifft augenscheinlich 
nicht mehr schätzungsgegenständige Grundstücksparzelle, ist in der Natur keine Hoch-
spannungsleitung oberirdisch mehr vorhanden und der unterirdische Leitungsverlauf 
dient darüber hinaus der eigenen infrastrukturellen Aufschließung ist somit als wert-
neutral zu qualifizieren.  
 
Auf die laut Angaben der verpflichteten Partei prekarischen Nutzer einzelner Wohn-
räume wurde zuvor hingewiesen. 
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Marktanpassung 
 
Nach den Bestimmungen des LBG ist der ermittelte Rechenwert auf seine Übereinstim-
mung mit den aktuellen Marktverhältnissen zu überprüfen und allenfalls mit Zu- und 
Abschlägen zu korrigieren. 
 
Der ermittelte Rechenwert entspricht nach meiner Markterfahrung den Marktverhält-
nissen zum Bewertungsstichtag und wird auf volle Tausend gerundet als Verkehrswert 
ausgewiesen. 
 
Somit: 
 
   
Verkehrswert auf volle Tausend gerundet € 462.000,00 
 
 
Zubehör 
 
Kachelofen Erdgeschoss € 1.000,00 
Kachelofen Obergeschoss € 800,00 
Zubehör gesamt € 1.800,00 
 
Sämtliche Kücheneinbauten samt E-Geräten sind im Hinblick auf den überdurchschnitt-
lich abgewohnten Zustand als wertneutral zu qualifizieren gewesen. 
 
 
Hinweise 
 
Aufgrund der zum Bewertungsstichtag volatilen Situation am Immobilienmarkt, verur-
sacht unter anderem durch die derzeit wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone, der 
aktuellen Zinsentwicklung und dem Kriegsgeschehen in der  
Ukraine, wird seitens der Sachverständigen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
ausgewiesene Verkehrswert stichtagsbezogen ermittelt wurde und bereits in naher Zu-
kunft einer über bzw. unter die übliche Bandbreite hinausgehende Preisschwankung 
unterliegen kann. 
 
So wurden durch die derzeitigen Marktgegebenheiten vereinzelt bereits Erlöse, weit 
über bzw. unter die von Sachverständigen festgestellten Verkehrswerte erzielt, wobei 
deren Veränderung durch das in wirtschaftlicher Hinsicht derzeit unregelmäßige Kauf-
verhalten nicht festgelegt werden kann. 
 
Eine Zukunftsprognose über die weitere Preisentwicklung ist nicht möglich. 
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7 Gutachten 
 

 

Der Verkehrswert der Liegenschaft EZ 375, Grundbuch 56318 Straßwalchen Land, Bezirksge-
richt Seekirchen am Wallersee, Gst. Nrn. 3225/2 und 3225/3; 
teilsaniertes, jedoch stark sanierungsbedürftiges Austragshaus in 5204 Straßwalchen, 
Roidwalchen 29, beträgt zum Bewertungsstichtag gerundet 
 

€ 462.000,00  
(in Worten: Euro vierhundertzweiundsechzigtausend) 
 

Der Wert des Zubehörs (Kachelofen im Erdgeschoss Wohnzimmer, sowie Kachelofen im Ober-
geschoss Schlafzimmer) beträgt zum Bewertungsstichtag pauschal geschätzt 
 

€ 1.800,00  
(in Worten: Euro eintausendachthundert) 
Die Funktionstüchtigkeit der Kachelöfen wurde anlässlich der Befundaufnahme nicht überprüft. 
In diesem Betrag ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. 

 
Die allg. beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

 
Salzburg, 2026-01-26 

Ing. Andrea Frühauf, MSc. 
 
 
 

8 Beilagenaufstellung 
 Dienstbarkeitsvertrag TZ 43/78 (CLNR 3a) 
 Notariatsakt TZ 406/06 (A2 CLNR 7a) 
 Notariatsakt TZ 2900/2015 (BLNR 3a) 
 Bescheid 14.12.1976 (Genehmigung Errichtung Austragshaus) 
 Bescheid Bauplatzgenehmigung vom 01.04.1977 
 Bescheid Errichtung Ausgedinge-Wohnhaus 19.04.1977 
 Bescheid Teilkollaudierung 28.05.1985 
 Bescheid Errichtung einer Abwasserreinigungsanlage 22.01.2003 
 Bescheid 11.07.2023 – Errichtung einer Abwasseranlage 
 Geschossplanausschnitt (nicht ident mit dem Bestand in Natur) 
 Fotodokumentation 
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Ansicht aus Richtung Nordosten 

 

Ansicht aus Richtung Nordwesten 
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Ansicht aus Richtung Südosten 
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Ansicht aus Richtung Südwesten 
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KG Lager 1 

 

KG Lager 2 
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KG Lager 3 

 

KG Lager 4 
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EG Garage 
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EG Kachelofen 

 

EG Küche 1 
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EG Küche 1 F1 

 

EG Küche 2 F1 
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EG Küche 2 F2 

 

EG Sanitär 
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EG Sanitär 2 

 

EG Zimmer 1 
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OG Balkon 
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OG Küche 1 F1 

 

OG Küche 1 F2 
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OG Zimmer 1 

 

OG Zimmer 2 
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OG Zimmer 3 

 

OG Zimmer 4 
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DG F1 
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